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erpflichtete nach dem Geld äschegesetz

as eldw schegesetz erpflichtet in eutschland e-
stimmte t tige Wirtschaftsa teure ei der Pr ention
on eldw sche und errorismusfinanzierung a ti mit-
zuwir en. Welche Wirtschaftsa teure das sind wird im
esetz definiert. azu geh ren unter estimmten e-

dingungen redit- Finanz- ersicherungsunternehmen
echtsanw lte otare Wirtschaftspr fer teuer erater

und unsth ndler. ar er hinaus geh ren zu den soge-
nannten erpflichteten auch mmo ilienma ler ransa -
tionsma ler und in estimmten F llen ietma ler sowie

terh ndler.

Wirtschaftsa teure m ssen also pr fen inwieweit sie ei-
ner efinition des erpflichteten nach dem eldw sche-
gesetz unterfallen.

Erste ationale isi oanal se

ine umfassende staatlich oordinierte Anal se zur eld-
w sche in eutschland erfolgte erstmals mit der 2019
er entlichten sogenannten ationalen isi oanalse .
on der undesregierung gestartet erfolgte die Anal se

unter Federf hrung des undesministeriums der Finan-
zen mit eteiligung on 3 eh rden aus und und L n-
dern. ie Anal se ermittelt f r eutschland insgesamt
eine eldw sche edrohung die mit mittel-hoch einge-
stuft wird das ist der zweith chste Wert auf der f nfstel-
ligen ala f r den mmo iliense tor wird ein hohes
eldw scherisi o festgestellt.

eutschland ist gem den egelungen der Financial Ac-
tion as Force FA F sowie der ierten - eldw sche-
richtlinie erpflichtet eine solche ationale isi oanal se
in regelm igen A st nden durchzuf hren. ie soll dazu
dienen die essourcen estm glich auf die Pro lem e-
reiche im ereich der e mpfung on eldw sche und
errorismusfinanzierung zu len en um so die isi en

ieso ist Deutschland esonders etro en

ie undesrepu li eutschland ist die gr ßte ol s irtschaft der Eu-
ropäischen nion sowie die iertgr te der rde. eutschland erf gt

er einen sehr star en Finanzplatz und er eine prosperierende
ielschichtige Wirtschaft die eide international erflochtenen sind.
eutsche Produ te sind international gefragt und gesch tzt. eutsch-

land ist insgesamt eines der sichersten L nder der Welt.

Zugleich ist eutschland ein o enes sehr sta iles Land in der itte
uropas also geographisch g nstig gelegen. as Land ist f r n esti-
tionen eglicher Art hochattra ti somit edoch auch f r n estitionen
mit in riminierten eldern. Zugleich ist die deutsche esellschaft im
ergleich zu anderen ationen relati argelda n. argeld eignet sich

grunds tzlich zur eldw sche da es die ach erfolgung on eldfl s-
sen deutlich erschwert.
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e e ti zu mindern. ie rge nisse dieser ationalen i-
si oanal se m ssen zu nftig on den erpflichteten des
eldw schegesetzes ei der rstellung ihrer eigenen isi-
oanal se er c sichtigt werden so dass eine Ausstrah-
lungswir ung auf die isi oanal sen der erpflichteten
erwartet wird. ementsprechend soll die ationale isi-
oanal se dazu dienen das isi o ewusstsein im ereich
der e mpfung on eldw sche und errorismusfinan-
zierung in eutschland weiter zu sch rfen.

Immo iliense tor

Einleitung

er deutsche mmo ilienmar t ist glo al sehr edeutend
und sowohl f r nationale als auch f r internationale n-
estoren on esonderem nteresse. mmo ilien ha en
insgesamt sowohl aus wirtschaftlicher als auch als gesell-
schaftlicher icht eine gro e edeutung. ie ationale
isi oanal se stellt wie o en erw hnt f r den Immo ili-

ense tor ein hohes eldw scherisi o fest.

An- und er auf

Aufgrund der eingesetzten hohen ransa tions olumina
und derWertsta ilit t geh ren mmo ilien zu den edeu-
tendsten Anlageo e ten in eutschland. n eutschland
stehen die igent mer einer mmo ilie im Grund uch
sodass grunds tzlich ein hohes a an ransparenz er
die igentums erh ltnisse esteht. Allerdings wird die Zu-
ordnung on in riminiertem erm gen erschwert wenn
die wirtschaftliche erechtigung und das formale igen-
tum an dersel en mmo ilie auseinanderfallen. af r
anf llig sind onstellationen in denen rundst c e f r
eine andere Person gehalten werden etwa in reuhand
oder in erdec ter tell ertretung oder esonders er-
schachtelte onstru te und Firmengeflechte.



Mietmakler

n der ationalen isi oanal se wird angenommen dass
aufgrund des reformierten erm gensa sch pfungs-
rechts auch im mmo iliense tor Ausweichmechanismen
an edeutung gewinnen werden. Auf den An auf on Lu-
usimmo ilien zur eldw sche nnte seither erzichtet
werden und diese stattdessen erst r t mit in riminier-
ten eldern angemietet werden.

or diesem intergrund ommt ins esondere dem isi-
o ewusstsein on Mietmaklern eine esondere edeu-
tung zu. o sind ne en den ereits geldw scherechtlich
erfassten mmo ilienma lern f r auf und er auf on
mmo ilien nun auch die sogenannten ietma ler in den
Anwendungs ereich des eldw schegesetzes aufgenom-
men worden. Wenn ein ertrag er eine monatliche
altmiete on mindestens 10.000 uro ermittelt wird

sind allgemeine orgfaltspflichten durchzuf hren. Als er-
pflichtete ha en ietma ler a er auch schwellenwertun-
a h ngige Pflichten sofern atsachen orliegen die auf
eldw sche oder errorismusfinanzierung hindeuten.

ieso ist Geld äscheprävention ichtig

e ämpfung der ortaten

ie e mpfung der eldw sche ist ein sehr e e ti er
Ansatz zur e mpfung on riminalit t da der Anreiz
zur egehung estimmter aten entf llt sollten die resul-
tierenden ewinne nicht im legalen Wirtschafts reislauf
f r die ter nutz ar sein. ie Anal se der aten durch
die das zu waschende eld illegal erwirtschaftet wird ist
daher on sehr gro er edeutung die sogenannten or-
taten.

er esetzge er hat die ortaten zur Geld äsche im 
Strafgesetz uch definiert. iese sind eispielsweise:

	 estechlich eit 	 rogenhandel 	 rpressung 	 ildung
terroristischer ereinigung 	 schwerer se ueller iss-
rauch on indern 	Zuh lterei 	unerlau tes l c sspiel
	 illegale A fallentsorgung gef hrlicher to e 	 	 teuer-

hinterziehung 	 ord.

erschachtelten esellschafts onstru tionen ins eson-
dere im Zusammenspiel mit sogenannten rie asten-
firmen aus dem Ausland mit denen fa tisch Anon mit t
hergestellt werden ann ommen auch ei sogenannten
Share Deals or die in der ationalen isi oanal se e-
sonders her orgeho en werden. ei hare eals handelt
es sich um mmo ilienin estitionen ei denen n esto-
ren nicht die etre enden mmo ilien sel st erwer en
sondern Anteile an einer e tgesellschaft die ihrerseits
eine oder mehrere mmo ilien h lt. in auf on Anteilen
an einer esellschaft erfordert nicht in allen F llen eine
notarielle eur undung. hare eals nnen somit auch
das gezielte mgehen on otaren erm glichen. Alle in
einer solcher ransa tion einge undenen Personen soll-
ten esonders wachsam sein z. . reditinstitute echts-
anw lte Wirtschaftspr fer teuer erater und otare .

ie ationale isi oanal se erw hnt ins esondere auch
ersteigerungen z. . Zwangs ersteigerungen die durch

mutma liche riminelle genutzt werden um mmo ilien
oder hochwertige ter mit in riminierten eldern
zu erwer en. aher wurden ersteigerungen durch
die entliche and geldw scherechtlichen Pflichten
unterworfen.

er altung

eldw schehandlungen sind a er nicht nur eim An- und
er auf on mmo ilien den ar sondern auch in der
estandsver altung.
ei der erwaltung on mmo ilien sind als geldw sche-

rele ante andlungen spw. zu nennen:

n die anierung einer sogenannten chro mmo i-
lie mit riminellen eldern

 n iet ertr ge ohne tats chliche ermietung
 n		 au llig hohe ieteinnahmen die z. . nicht im

in lang mit der Lage und Ausstattung der mmo-
ilie stehen

 n Zahlungen im Zusammenhang mit dem etrie
einer mmo ilie die on einem shore- onto
erfolgen.

s nnen auch Parallelen zur handels asierten Geld-
wäsche gezogen werden die in eutschland als weltweit
drittgr te Warene port und -import ation eine eson-
dere edeutung hat.

pische Anwendungsf lle da ei sind:

 n er- und nterfa turierung on Waren und
ienstleistungen

 n ehrfacha rechnung on Waren und ienstleis-
tungen

 n und fi ti e andelsgesch fte.
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trieben wird. Es kann angenommen werden, dass Teile 
solcher elder auch f r n estitionen und onsumg ter
in eutschland erwendet wurde siehe dazu apitel Fall-
eispiele .

Aus ir ungen von Geld äsche auf die irtschaft

eldw sche erursacht gro e wirtschaftliche erzerrun-
gen und ann den Wirtschafts reislauf st ren und somit
das Land nachhaltig sch digen.
eldw sche sucht oft den einfachen Weg so dass die il-

legal escha ten elder nicht f r den eil der Wirtschaft
zur erf gung stehen die den wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Fortschritt unterst tzen. n estitionen in
inno ati e nternehmen sind l ngerfristig ge unden mit
isi en er unden und erfordern relati omple es a-

nagement. ie erfolgreiche utzung on pielhallen zur
eldw sche ann eine lo ale Anh ufung on pielhallen

zur Folge ha en und da ei solche inrichtungen erdr n-
gen die eine h heren gesellschaftlichen utzen ieten
w rden wie er raucherorientierte ersorgungseinrich-
tungen.

s esteht ein wirtschaftlicher orteil wenn in gro em
mfang orhandene illegale elder eingesetzt werden
nnen und damit Fremd apital osten ermieden wer-

den nnen. nternehmen werden gegr ndet oder er-
wor en um sie f r riminelle esch fte zu nutzen oder
umdurch riminelle A ti it ten finanzielle orteile zu nut-

zen: z. . werden entliche ilfen
in Anspruch genommen esch f-
tigung und A fallentsorgung erfol-
gen illegal, Steuern werden nicht 
angemessen gezahlt. Betriebe in 
finanzieller ot werden mit in-
kriminierten Geldern unterstützt, 
so dass diese ihre Leistungen zu 
g nstigeren Preisen an ieten n-
nen und e entuell sogar e pandie-
ren nnen. Agierende Personen
gelten dann als erfolgreiche Ge-

sch ftsleute. s esteht die efahr dass langfristig legal
handelnde nternehmen aufgrund des Preisdruc s in fi-
nanzielle Not geraten und mit der gewonnenen Dominanz 
in der ranche und durch das gewaschene erm gen
erhe licher influss gewonnen wird.

Das Geldwäschegesetz

Einleitung

as eldw schegesetz w erpflichtet in eutschland
t tige Wirtschaftsa teure ei der Pr ention on eld-
w sche und errorismusfinanzierung a ti mitzuwir en.
as w soll einerseits pr enti wir en also eldw -

sche erschweren oder im esten Fall sogar erhindern
andererseits wir t die e mpfung der eldw sche auch

a.
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Bekämpfung organisierter Kriminalität

ach insch tzung on perten stellen etrug rogen-
riminalit t und enschenhandel die ortaten mit der
h chsten eldw sche edrohung dar. ei diesen drei or-
taten handelt es sich um traftaten die erfahrungsgem
h ufig im Bereich der Organisierten Kriminalität began-
gen werden. ie Polizei ersteht unter dem egri rga-
nisierte riminalit t die on erhe lichem ewinn-
oder achtstre en estimmte planm ige egehung
on traftaten die einzeln oder in ihrer esamtheit on
erhe licher edeutung sind. oraussetzung ist dass mehr
als zwei eteiligte unter erwendung gewer licher oder
gesch fts hnlicher tru turen oder unter Anwendung
von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter 
ittel oder unter influssnahme auf Politi edien f-

fentliche erwaltung ustiz oder Wirtschaft auf l ngere
oder un estimmte auer ar eitsteilig zusammewir en.
m Wesentlichen ann die e mpfung on eldw sche
somit h ufig auch mit der e mpfung on rganisierter
riminalit t gleichgesetzt werden. a ei ist zu eachten

dass gesch fts hnlich und ar eitsteilig die in in-
dung on angesehenen erufsgruppen wie z. . echts-
anwälten oder Steuerberatern mit sich bringen kann.

enschenhandel stellt e enfalls ein eli t dar das sehr
h ufig durch - tru turen gepr gt ist eispielsweise im
ereich der Zwangsprostitution oder der Dienstleistungs-

überlassung im Bausektor . s ist da on auszugehen
dass auch durch enschenhan-
del erhebliche Summen an illega-
len erm genswerten generiert
werden. Im Bereich der Dienst-
leistungsüberlassung wird trotz 
ausgepr gter ontrolldichte durch
die Finanz ontrolle chwarzar eit
eine hohe un elzi er angenom-
men. Aufgrund der guten kon-
junkturellen Lage in Deutschland 
ist damit zu rechnen, dass „illegale 
Ar eits r fte in erschiedenen
ereichen nach wie or gefragt sind. Langfristig ist mit

einer wachsenden edeutung dieser ortat zu rechnen.

ine gewisse ele anz als ortat zur eldw sche ommt
der rpressung im ereich der zu eispielsweise
chutzgelderpressung. eldzahlungen finden hier ei sehr
h ufig in ar statt a er auch der erzwungene An auf

erteuerter Waren durch den rpressten om als er-
ufer agierenden rpresser sind den ar. as un elfeld

wird als sehr hoch eingeschätzt, denn zahlreiche Geschä-
digte d rften aus Angst or epression die rpressung
nicht zur Anzeige bringen.

er Presse sind F lle zu entnehmen ei denen der or-
wurf ge u ert wird dass im Ausland elder in illiarden-
h he eruntreut werden und dann mittels internationa-
ler tru turen und omple er org nge eldw sche e-

b.
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muliert in den sogenannten Auslegungs- und Anwen-
dungshinweisen zum Geldwäschegesetz, das hierfür er-
forderliche Erfahrungswissen könne anhand folgender 
Quellen gewonnen bzw. aktualisiert werden: 

n		nationale und internationale Anhalts- zw. pologien-
papiere und erdachts ataloge z. . der Financial ntel-
ligence nit F und der Financial Action as Force
FA F

n	 das im Unternehmen vorhandene bzw. zu gewinnende
Wissens etwa aus edienauswertungen

n		die allgemeine Anal se on erdachtsf llen die das
nternehmen in der ergangenheit tangierten oder

n		der rfahrungsaustausch mit eldw sche eauftragten
anderer erpflichteter.

ine ammlung solcherlei uellen ann dem apitel Wei-
terf hrende o umente und nformationen entnommen
werden.

Sorgfaltspflichten

ach dem eldw schegesetz erpflichtete ha en soge-
nannte KYC-Maßnahmen (Know Your Customer = kenne 
einen unden orzunehmen die eine Pr entionsma -

nahme gegen Geldwäsche darstellen. Das Geldwäschege-
setz regelt diese ins esondere unter dem egri org-
faltspflichten .

ie geldw scherechtlichen orgfaltspflichten unterschei-
den, je nach Risiko, drei Regelungsbereiche: 

n		die allgemeinen 
n		die vereinfachten und 
n		die erst r ten orgfaltspflichten.

Die allgemeinen Sorgfaltspflichten umfassen insbeson-
dere: 

(1) die dentifizierung des ertragspartners
(2) die A l rung o der ertragspartner f r einen

wirtschaftlich erechtigten handelt
(3) die Feststellung on Zwec und Art der esch fts-
  beziehung
(4) die Feststellung o es sich ei dem ertragspartner

oder dem fi ti en wirtschaftlich erechtigten
um eine politisch e ponierte Person PeP handelt

  und 
(5) die ontinuierliche erwachung der esch fts-
  beziehung

Die Anwendung der vereinfachten Sorgfaltspflichten ist 
zu egr nden. ier ist nur der mfang der om erpflich-
teten zu ergreifenden Maßnahmen reduzierbar, macht sie 
aber nicht generell obsolet. 

oweit erh hte isi en der eldw sche oder der error-

repressi indem es das Aufsp ren rimineller andlun-
gen erleichtert.

as w definiert Pflichten zu den ier folgenden ulen
der eldw schepr ention:

Au erdem werden in den u geld orschriften f r nahezu
alle erpflichtungen hohen eld u en in he on is zu
f nf illionen uro zw.10Prozentdes or ahresumsatzes
definiert.

isi omanagement und isi oanal se

ie erpflichteten m ssen er ein wir sames isi o-
management verfügen, das im Hinblick auf Art und Um-
fang ihrer esch ftst tig eit angemessen ist. as isi o-
management umfasst eine isi oanal se anhand derer
die enigen isi en der eldw sche und der errorismus-
finanzierung zu ermitteln und zu ewerten sind die f r
esch fte estehen die on ihnen etrie en werden.

ie f r die Aufsicht der Finanz ranche zust ndige un-
desanstalt f r Finanzdienstleistungsaufsicht aFin for-

c
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ismusfinanzierung estehen nnen sind zus tzliche
dem erh hten isi o angemessene verstärkte Sorgfalts-
pflichten zu erf llen und m ssen sich damit on a nah-
men zur rf llung der allgemeinen orgfaltspflichten er-
enn ar a grenzen. in erh htes isi o ist eispielsweise
anzunehmen wenn der esch ftspartner ein argeldin-
tensi es nternehmen etrei t pielhallen Autohandel
etc. eine politisch e ponierten Person wirtschaftlich e-
rechtigter des esch ftspartners ist z. . hochrangige Po-
liti er hochrangige ilit rs otschafter zw. Angeh rige
solcher Personen oder ei taaten mit erh htem isi o
z. . solche gegen die die oder die ereinten ationen
an tionen m argos erh ngt ha en . er rad des i-
si os und der zu ergreifenden a nahmen soll sich unter
etrachtung der gesch ftsspezifischen esonderheiten

aus der isi oanal se a leiten.

ie Legal Compliance nitiati e eal state stellt einen
undenfrage ogen und uster zum eldw schemanage-

mentrisi o zur erf gung die einen hilfreichen ranchen-
standard darstellen. ein solcher Frage ogen ersandt
wird ann on der risi o asierten Anal se a h ngig ge-
macht werden ann.

Transparenzregister

traft ter ersuchen h ufig ihre dentit t durch antel-
gesellschaften reuh nderunternehmen oder ompli-
zierte Firmengeflechte zu erschleiern. n diesen F llen
nnen die wirtschaftlichen igent mer nicht eindeutig

ermittelt werden. ach enntnis der traf erfolgungs-
eh rden wurden in umfangreicheren F llen on eld-

w sche und errorismusfinanzierung immer wieder
undurchsichtige tru turen genutzt in eldw sche-
f llen ins esondere unter in eziehung ausl ndischer
esellschaftsformen um wirtschaftlich erechtigte zu
er ergen.

m ahr 201 wurde in eutschland das ransparenzre-
gister eingerichtet welches als sogenanntes Au angre-
gister onzipiert ist. as edeutet dass esellschaften
oder sonstige uristische Personen er das ransparenz-
register dann Anga en zum wirtschaftlichen igent mer

e.

d.

machen m ssen wenn sich diese Anga en nicht ereits
aus intragungen und o umenten aus estimmten
anderen entlichen egistern erge en. ntsprechend
sind im ransparenzregister ne en dire ten intragungen
zum ransparenzregister auch die weiteren einschl gigen
egister zug nglich aus denen sich der wirtschaftlich e-

rechtigte a leiten l sst.

eldw scherechtlich erpflichtete und zust ndige eh r-
den m ssen ihnen nach insichtnahme ins ransparenz-
register au allende nstimmig eiten der registerf hren-
den telle melden. iese erg nzende eldepflicht soll die
ichtig eit und hohe ualit t der intragungen sicherstel-

len.

runds tzlich l sst sich festhalten dass deutsche uris-
tische Personen durch das e ot der egisterwahrheit
als alleiniges ehi el zur eldw sche tendenziell wenig
geeignet sind. aupteinfallstor d rften hier eher aus-
l ndische esellschaften als esellschafter sein. er in-
satz on ausl ndischen echtsformen er ompliziert die
ach ollzieh ar eit der igent merstru tur deutlich und

eignet sich somit ins esondere zur erschleierung on in-
riminierten erm genswerten zw. zur Anon misierung
des tats chlich wirtschaftlich erechtigten.

Meldung von Sachverhalten

er erpflichtete hat estimmte ach erhalte una h n-
gig om Wert des etro enen erm gensgegenstandes
oder der ransa tionsh he un erz glich der F er das
Portal go-A L nach orheriger egistrierung in dem s-
tem zu melden.

iese ach erhalte sind solche ei denen atsachen da-
rauf hindeuten dass ein erm gensgegenstand der mit
einer esch fts eziehung einem a lergesch ft oder
einer ransa tion im Zusammenhang steht

n	 aus einer stra aren andlung stammt die eine
eine ortat der eldw sche darstellen nnte

n	 im Zusammenhang mit errorismusfinanzierung
steht oder

n	 der ertragspartner nicht o enlegt o er die e-
sch fts eziehung oder die ransa tion f r einen
wirtschaftlich erechtigten egr nden fortsetzen
oder durchf hren will nicht erf llt hat.

s ann angenommen werden dass zu nftig eine on-
retisierung erfolgt welche ach erhalte meldepflich-
tig sind. arauf weist ein im rz 2020 er entlichter
erordnungsentwurf hin der t pisierte ach erhalte ei
mmo ilientransa tionen als meldepflichtig definiert die
aufgrund estimmter Au llig eiten einen m glichen Zu-
sammenhang zur eldw sche aufweisen.



Bußgelder, Schäden

ei erst en gegen eldw schepr entionspflichten
drohen den erpflichteten hohe u gelder. as W ent-
h lt eine umfassende Liste der Pflicht erletzungen die
mit einem u geld geahndet werden nnen. W hrend
der u geldrahmen in ielen F llen eine eld u e is
zu 100.000 uro orsieht drohen ei schwerwiegenden
wiederholten und s stematischen erst en u gelder in

he on is zu f nf illionen uro zw. 10 Prozent des
or ahresumsatzes.

er die egelungen des Wi ann das u geld auch
den enigen tre en der om nha er eines etrie es
oder einem sonst dazu efugten ausdr c lich eauftragt
worden ist in eigener erantwortung dem nha er des
etrie es o liegende Aufga en wahrzunehmen. ier-

zu z hlt spw. auch der eldw -
sche eauftragte. n der Pra is sind
ereits mehrfach u gelder gegen

einzelne itar eiter erh ngt wor-
den. ie eh rden sind e enfalls
dazu erpflichtet den zust ndigen
traf erfolgungs eh rden und dem
riminalamt erdachtsf lle anzuzei-

gen die dann eine e entuelle straf-
rechtliche erantwortlich eit der
eteiligten Personen pr fen.

ie u geldtat est nde des w etre en s mtliche
wesentliche Pflichten und setzen da ei ein ors tzliches
oder leichtfertiges andeln oraus. o handelt spw.
ordnungswidrig wer eine isi oanal se ornimmt die
umfassenden internen icherungsma nahmen nicht an-
gemessen erf llt oder einen eldw sche eauftragten
estellt.

rdnungswidrig handelt u. a. auch wer eine dentifizie-
rung des ertragspartners oder einer f r den ertrags-
partner auftretenden Person nicht nicht rechtzeitig nicht
richtig nicht ollst ndig oder nicht in der orgeschrie e-
nen Weise ornimmt. ns esondere mmo ilienma ler
ha en darauf zu achten dass sie die dentifizierung des
nteressenten rechtzeitig ornehmen d. h. so ald der
ertragspartner des a ler ertrages ein ernsthaftes n-

teresse an der urchf hrung des mmo ilien auf ertra-
ges u ert und die auf ertragsparteien hinreichend e-
stimmt sind.

enso u geld ew hrt ist eine ersp tete oder nicht er-
folgte intragung in das ransparenzregister.
orgesehen sind u geldrahmen e nach Art der Pflicht-
erletzung mit einer nterscheidung danach o der er-
sto ors tzlich oder leichtfertig egangenwurde. here
egelungen zur on reten emessung der eld u en im
inzelfall sind im w nicht enthalten. F r die Zumessung
der eld u e wird daher auf das Wi zur c gegri en
so dass sich die he der eld u e grunds tzlich aus der

ewertung der edeutung der rdnungswidrig eit und
dem orwurf der den ter tri t zusammensetzen. ie
eld u e soll da ei den gezogenen wirtschaftlichen or-

teil grunds tzlich ersteigen und hat somit die Fun tion
einer ewinna sch pfung.
ie emessung der eld u e gestaltet sich or allem im
ichtfinanzse tor in der Pra is schwierig da hier unter-

schiedlichste eh rden f r die erh ngung des u gelds
zust ndig sind was zur ew hrleistung eines einheitli-
chen an tionierungsni eaus erhe liche A stimmungen
erfordert.

F r erst e gegen die eldepflicht zum ransparenz-
register hat das undes erwaltungsamt A als zu-
st ndige erwaltungs eh rde auf seiner nternetseite
einen detaillierten u geld atalog er entlicht in dem
die Zumessung der im w orgesehen u gelder on-

retisiert wird. Auf asis der dort
f r estimmte Pflicht erletzungen
orgesehenen u gelds tze zwi-
schen 100 und 00 ann
ei inschl gig eit weiterer defi-

nierter ultipli atoren im inzelfall
ein u geld on is zu 100.000
festgesetzt werden. ei schwerwie-
genden und wiederholten erst -
en ann sich das u geld auf is

zu 1.000.000 erh hen.

e en einem hohen u geld droht den etro enen auch
ein mage erlust da ede unanfecht are u geldent-
scheidung durch die Aufsichts eh rde auf deren We site
er entlicht wird Prangerfun tion . er eputations-
schaden durch die er entlichung und die zus tzliche

entliche erichterstattung nnen wesentliche Auswir-
ungen auf den weiteren esch ftserfolg ha en. er er-
lust on ertrauen und lau w rdig eit tri t ein nter-
nehmen in der Pra is oftmals schwerer und mit langfristi-
geren Folgen als das eigentliche u geld.

Übersicht der Anforderungen des Geldwä-
schegesetzes

ie atri rechts soll f r eteiligte im mmo iliense tor
eine erste und schnellen ersicht ge en welche Pflich-
ten das eldw schegesetz w f r diesemit sich ringt
wenn ie an einer mmo ilientransa tion eteiligt sind.
m inzelfall muss a er die erpflichtung edes einzelnen
ei einer mmo ilientransa tion gesondert und indi idu-

ell gepr ft werden.
ie atri umfasst sowohl er aufs- als auch eine er-

mietungstransa tion. a ei ist zu unterscheiden o man
als erpflichteter des w t tig werden muss oder als
eteiligter an einer ransa tion itwir ungspflichten zu

erf llen hat. ie atri zeigt f r eide eteiligungsfor-
men auf welche Pflichten einen aus dem w ei einer
mmo ilientransa tion tre en.
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Makler
 ermietungsgeschä
  mindestens € 10.000***
  unter € 10.000
 In estmentgeschä

Verwalter (Property/Facility)

Nutzer (Mieter)

Immo ilien-Investmentgesellschaft er auf

 Assetmanager

 a ital erwaltung Fonds or olio   
 ohnungsgesellscha

auträger  Pro e tent ic ler er auf

 Eigenentwicklung
 Fremdentwicklung für Dri e 

Private Bestandshalter
 Famil  ce
 Privatperson

Industrielle Bestandshalter

Beteiligte im 
Immo iliengeschäft

 erpflichteter
 des GwG*

 X
 X
 X

 -

 -

 -
 X
 X

 -
 X

  X5

 -

  X5

Mitwirkungsver-
pflichtete des G G

 -
 -
 -

   X2

   X4

   X2

 X
 X

  X2

 -

 X
 X

 X

Risikoanalyse
KYC

X
-
X

-

-

-
X
X

-

X

 X5

-

 X5

Identifi ation 
irtschaftlich 
erechtigter

Auftretende Person

 
 X
 -
 X

   X2

  -

   X3

 X
 X

  -
 X

   X5

  - 

   X5

Transparenz-
register

  
 X
  -
 X

  X3

  X2

  X3

 X
 X

  X3

   X3

  X3

  - 

  X3

Verdachts-
meldung

 
 X
 X
 X

  -

  -

 -
  -

  X

  X

 -
  -

  X

   X5

   -

   X5

Geld äsche eauftrager n tig
           Eigenes      

Gruppe**     Unternehmen   

  X1                             X

                    

   -                               -

   -                               -

  -                              -
   -                               -

  X                              X
  X                              X

   -                               -

  X                              X

  
   X5                                      X5

   -                               -

    X5                                      X5

G G MAT I   DIE IMMO I IE I TSC A T

erpflichteter des w Pflichtregistrierung ei der Finacial ntelligence nit F gem w erforderlich
ruppe         Zusammenschluss on nternehmen estehend aus utter- und ochterunternehmen sowie nternehmen an denen diese eiden eine eteiligung halten 1 A s. 16 w

10.000 etri t 10.000 onatsnetto altmiete in der ermietung
  X1             ei entsprechender Anordnung der zust ndigen Aufsichts eh rde A s. 3 w
 X2             Als auftretende Person ggf. zu identifizieren wenn f r einen er ufer/ ufer oder ermieter/ ieter in einem Auftrags erh ltnis t tig
 X3              Wenn eteiligter eine uristische Person ist
 X4             itwir ungspflicht wenn Partei einer ransa tion ieter dann muss er nterlagen f r dentifi ation W und ggf. auftretende Person zur erf gung stellen
 X5             Wenn gewer sm ig eine ermietung oder An-/ er auf erfolgt terh ndler              



eh rden im nationalen wie internationalen ereich zur
erhinderung on eldw sche und errorismusfinanzie-

rung intensi ieren.

Laut der ationalen isi oanal se soll die F durch deren
oordinierungsfun tion auch dazu eitragen die Aufsicht

im icht-Finanzse tor weiter zu unterst tzen.

Auslegungs- und Anwendungshinweise

as w sieht dass die Aufsichts eh rden den erpflich-
teten regelm ig Auslegungs- und Anwendungshinweise
AuAs zur erf gung stellen sollen.

Die BaFin hat f r die erpflichteten unter ihrer Aufsicht
Anwendungs- und Auslegungshinweise zum eldw sche-
gesetz er entlicht. ie inweise dienen der internen
icherungsma nahmen und ins esondere der ordnungs-
gem en msetzung der unden ezogenen orgfalts-
pflichten und folgen da ei einem risi o asierten Ansatz.
Auch das onzept des fi ti en wirtschaftlich erechtigten
wird erl utert.

m ereich der eranstalter und ermittler on Glücks-
spielen wurden on den zust ndigen Aufsichts eh rden
der L nder Auslegungs- und Anwendungshinweise er f-
fentlicht.

F r die freien erufe der Rechtsanwälte, Steuerberater 
und irtschaftsprüfer wurden durch die eweiligen un-
des ammern in Zusammenar eit mit den egional am-
mern Auslegungs- und Anwendungshinweise erar eitet.
iese sind er die nternetseiten der zust ndigen Auf-

sichts eh rden zug nglich.

ie weiteren Aufsichts eh rden des icht-Finanzse tors
ha en f r Immobilienmakler, Güterhändler, Versiche-
rungsvermi ler unter anderem gemeinsame und un-
deseinheitliche er l tter erar eitet die den erpflich-
teten zur erf gung gestellt werden. e en rechtlichen
Auslegungsfragen enthalten diese er l tter auch pra -
tische Leitlinien zur msetzung. ie undeseinheitlichen
er l tter tragen auch den spezifischen esonderhei-

ten on leinteiligen tru turen ei erpflichteten nter-
nehmen echnung.

ie F hat zu pologien der eldw sche und erroris-
musfinanzierung ein o ument er „Besondere An-
haltspun te für den Immo iliense tor er entlicht.
as Papier ann a gerufen werden unter der We seite

der F eim Zoll. ieses o ument soll die zur eldung
erpflichteten f r geldw scherele ante ach erhalte sen-

si ilisieren und die genannten pologien ihnen f r das
r ennen m glicher aten als sogenannte ndi atoren
dienen.

Financial Intelligence Unit

ie Zentralstelle f r Finanztransa tionsuntersuchungen
Financial ntelligence nit F ist in eutschland die
nationale Zentralstelle f r die ntgegennahme amm-
lung und Auswertung on eldungen er erd chtige
Finanztransa tionen die im Zusammenhang mit eldw -
sche oder errorismusfinanzierung stehen nnten.

on der F werden auftragsgem nur die tats chlich
werthaltigen F lle herausgefiltert . iese werden an die
zust ndigen traf erfolgungs- eh rden weitergeleitet.
ommt die F ei ihrer Anal se zu dem rge nis dass

der in der eldung ezeichnete erm gensgegenstand
mit eldw sche errorismusfinanzierung oder einer an-
deren stra aren andlung in Zusammenhang steht hat
sie alle rele anten nformationen einschlie lich ihres r-
ge nis erichtes der zust ndigen traf erfolgungs eh r-
de und den teuer- und erwaltungs eh rden weiterzu-
ge en und zu ermitteln.

iese operati e Anal se und ewertung der F einhal-
tet s stem edingt eine insch tzungspr rogati e also
das orrecht er die eeignetheit der Weiterleitung
einer eldung zu entscheiden. iese ergi t sich daraus
dass es sich ei einer eldw sche erdachtsmeldung nicht
um eine trafanzeige handelt sondern um eine gewer-
erechtliche elde erpflichtung. ementsprechend ist

die neue F als administrati e eh rde ausgestaltet
um dem erwaltungsrechtlichen Chara ter des geldw -
scherechtlichen eldewesens zu entsprechen.

e en dieser operati en Anal se f hrt die F als
ntelligence - inrichtung auch eine strategische Anal se

durch um ethoden der eldw sche zu identifizieren.
ie gewonnenen r enntnisse werden den erpflichte-

ten den Zusammenar eits eh rden sowie anderen F s
anschlie end zug nglich gemacht. ier ei spielen die auf
der omepage der F eingestellten pologienpapiere
eine ergeordnete edeutung die ein erpflichteter zur
ewertung on gesch fts ezogenen ach erhalten zwin-

gend ennen und er c sichtigen sollte.

ie F soll die Zusammenar eit mit erpflichteten und
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Anhaltspunkten ergeben. Die Bewertung, ob es sich um 
einen Fall der eldw sche oder errorismusfinanzierung
handeln könnte, sollte daher auf Grundlage des risikoba-
sierten Ansatzes erfolgen.

Auch der neue erufsgrundsatz der C enth lt a -
ga en zur ind mmung on estechung und orruption
eldw sche und errorismusfinanzierung und formuliert

Anforderungen an die erwachung der A ti it ten der
eigenen rganisation. er tandard soll auch ein Leitfa-
den sein um indestanforderungen zur e mpfung ille-
galer A ti it ten zu setzen. F r icht- itglieder stellt die-
ser erufsgrundsatz e enso eine n tzliche ilfestellung
f r den mgang mit Compliance und eldw sche isi en
dar.

Auszug zur Geschichte der regulatorischen Geld äscheprävention 
(Auswahl – kein Anspruch auf Vollständigkeit)10

11

as o ument f hrt Au llig eiten auf im Zusammen-
hang mit:

	 n aufpreiszahlung und Finanzierung einer mmo ilien-
transa tion

	 n	handelnden Personen	
	 n		 in indung on ritten  
	 n		dem aufo e t sel st  
	 n		sowie ei ermietung au und anierung

as o ument f hrt auch eispielhaft drei ach erhalte
aus der Praxis aus.

Auch wenn die aufgelisteten ndi atoren eine gute Leit-
linie darstellen, kann sich der Verdacht auf Geldwäsche 
und/oder errorismusfinanzierung auch aus anderen

1988
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr 
mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (Wiener Übereinkommen)

1989
Gründung der Financial Action Task Force (FATF). Deutschland 
ist Gründungsmitglied. Die FATF ist das wichtigste internationale 
Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche.

1990
Die FATF legt 40 Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche vor. 
Diese sind ein Jahr später die wesentliche Grundlage der 
Geldwäscherichtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft.

1992
Schaffung des Straftatbestandes der Geldwäsche 
in Deutschland

1993
Einführung des Geldwäschegesetzes (GWG) in 
Deutschland. Es verpflichtet in Deutschland tätige 
Wirtschaftsakteure, bei der Prävention von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktiv 
mitzuwirken. 

2001
Als Reaktion auf die Anschläge des 11. Septembers veröffentliche die FATF acht 
weitere Sonderempfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
2004 folgte eine weitere (40+9 FATF-Empfehlungen). 

2010
OECD tadelt Deutschland beim Kampf gegen 
Geldwäsche nach Prüfung durch die FATF

2015
Inkrafttreten der 4. Geldwäscherichtlinie des
Europäischen Parlamentes und des Rates als 
Anpassung an die in 2012 angepassten 
Empfehlungen der FATF.

2017
Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie 
durch den deutschen Gesetzgeber

2018   
Mit der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie wird auf die terroristischen Anschläge
von Paris und Brüssel sowie die sogenannten „Panama Papers“ reagiert.

2020
Zum 10.10.2020 ist die Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie  in 

nationales Recht umzusetzen (sogenannte Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie). 

Nov. 2020
Deutschland wird erneut durch die FATF geprüft. Nach der Prüfung in 2010 

wurden in Deutschland 40 Gesetzesänderungen vorgenommen.



In Berlin ist ein Immobilienunternehmer wegen des 
Verdachts der Geldwäsche festgenommen worden. Der 
37-Jährige soll Erträge aus dem Betrieb des illegalen 
Streamingportals movie2k.to in Immobilien angelegt und
verwaltet haben.

Die New York Times machte in dem groß angelegten Ar-
ti el Towers of Secrecy frei ersetzt: ochh user
der erschwiegenheit entlich: inige der teuersten
Immobilien in New York und Los Angeles gehören Stroh-
firmen die mit so genannten politisch e ponierten Per-
sonen aus ussland China und ala sia in er indung
ge racht werden nnten. icht nur dass das o zielle
ehalt diesen Personen zu niedrig sei f r den rwer

solcher Immobilien – es könne auch eine Verbindung mit 
erd chtigen erm gen hergestellt werden.

Fallbeispiel für Bauträger und Projektentwickler

Ein Bauträger im Auftrag des ati anischen taatsse re-
tariats hat ange oten ein Londoner Pfarrzentrum und
Pfarrhaus a zurei en und durch preiswerte Wohnungen
zu ersetzen um dadurch on der zust ndigen ezir s-
erwaltung die augenehmigung f r eine Lu us- mmo-
ilie zu e ommen. er ati an ist an diesem organg

dire t eteiligt sowohl durch zwei rzlich om ienst

Fallbeispiele für den Immobilienbereich

Fallbeispiele für Bestandshalter und 
Assetmanager

ie Polizei hat ier itglieder einer mutma lichen ro-
genh ndler ande festgenommen. itglieder der ruppe
h tten zum Zwec des andels und der eldw sche ein
internationales peditionsunternehmen sowie mehrere
Gastronomiebetriebe im Raum Saarlouis betrieben. Die 
ande ha e zudem gef lschte eisep sse und dentit ts-

papiere zur Anmietung on Wohnungen und ei an ge-
sch ften genutzt.

m Fall eines ara ischen Clans soll eine itar eiterin einer
städtischen ohnungs augesellschaft eine Verdachts-
meldung unterlassen ha en o wohl ein nteressent zwei
Immobilien in Neukölln für 200 000 Euro in bar kaufen 
wollte.

Fallbeispiele für Makler

ie esellschaft rwer der Waldaugasse 3 rund um
einen damaligen Wer efachmann und eisch erger-
Freund ist im or ahr pleitegegangen. Zu or 2016 hat
sie die illa noch um 2 4 illionen uro er auft. nd
zwar an eine esellschaft mit itz in der Wiener nnen-
stadt die ihrerseits einer anderen Wiener esellschaft
gehört. Ihr irtschaftlich erechtigter sei aber ein 
Moskauer Unternehmer. Es wurde kürzlich herausge-
funden dass die Zahlung der 2 4 io. uro nicht on
der sterreichischen esellschaft die als uferin auf-
trat ge ommen sei sondern om russischen nter-
nehmer sel st. er ha e den aufpreis on seinem
onto ei der Credit uisse in ingapur nach ster-

reich aufs Treuhandkonto eines vom Verkäufer beauf-
tragten Anwalts erwiesen. inter diesen A ti it ten
ermutet eisch ergers Pflicht erteidiger die mgehung
der orschriften f r den runderwer durch Ausl nder:
er usse h tte die mmo ilie in Wien nicht aufen d r-

fen ohne Genehmigung.

12

Quelle: 
https://www.derstandard.de/stor /2000113296961/
meischberger-vermutet-geldwaesche-hinter-weiterverkauf-
seiner-villa

Quelle: 
https://www.r 24.de/panorama/ eitrag/2019/11/festnahme-
geldwaesche-verdacht-immobilienunternehmer-berlin.html

Quelle: 
https://www.n times.com/news-e ent/shell-compan -towers-of-
secrec -real-estate

11

a.

b.

Quelle: 
https://www.sol.de/news/update/ ews- pdate 43 801/ aar-
land- rogenhandel-im-grossen- til-Polizei-nimmt- ier oepfige-
ande-fest 43 834

Quelle: 
https://www.epochtimes.de/politi /deutschland/in-deutschland-
blueht-die-geldwaesche-zwei-aufsichtsbeamte-in-berlin-fuer-
8206-immo ilienma ler-a26601 2.html

c.

https://www.derstandard.de/story/2000113296961/meischberger-vermutet-geldwaesche-hinter-weiterverkauf-seiner-villa
https://www.derstandard.de/story/2000113296961/meischberger-vermutet-geldwaesche-hinter-weiterverkauf-seiner-villa
https://www.derstandard.de/story/2000113296961/meischberger-vermutet-geldwaesche-hinter-weiterverkauf-seiner-villa
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2019/11/festnahme-geldwaesche-verdacht-immobilienunternehmer-berlin.html
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2019/11/festnahme-geldwaesche-verdacht-immobilienunternehmer-berlin.html
https://www.nytimes.com/news-event/shell-company-towers-of-secrecy-real-estate
https://www.nytimes.com/news-event/shell-company-towers-of-secrecy-real-estate
https://www.sol.de/news/update/News-Update,437801/Saarland-Drogenhandel-im-grossen-Stil-Polizei-nimmt-vierkoepfige-Bande-fest,437834
https://www.sol.de/news/update/News-Update,437801/Saarland-Drogenhandel-im-grossen-Stil-Polizei-nimmt-vierkoepfige-Bande-fest,437834
https://www.sol.de/news/update/News-Update,437801/Saarland-Drogenhandel-im-grossen-Stil-Polizei-nimmt-vierkoepfige-Bande-fest,437834
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/in-deutschland-blueht-die-geldwaesche-zwei-aufsichtsbeamte-in-berlin-fuer-8206-immobilienmakler-a2660152.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/in-deutschland-blueht-die-geldwaesche-zwei-aufsichtsbeamte-in-berlin-fuer-8206-immobilienmakler-a2660152.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/in-deutschland-blueht-die-geldwaesche-zwei-aufsichtsbeamte-in-berlin-fuer-8206-immobilienmakler-a2660152.html


suspendierte Vertreter des Heiligen Stuhls sowie einem 
ati an-eigenen eflecht on eteiligungsgesellschaften
er die ein der eldw sche und des etrugs erd chtig-

ter Archite t die Aufsicht hat.

Quelle: 
https://de.catholicnewsagenc .com/stor /londoner-lu us-
immo ilie-des- ati ans-sollte-durch-a riss- on-pfarrheim-
ermoglicht-werden- 363

Fallbeispiele für Geldwäsche-Vortat

er orwurf zum Russischen Waschsalon lautet: Rus-
sische teuergelder seien zun chst aus staatlichen Auf-
tr gen eruntreut dann mittels eines in oldawien ge-
sprochenen erichtsurteils legalisiert und an eine an in
Lettland erwiesen worden. amit sei das eld in einem
itgliedsstaat der ange ommen on mehreren deut-

schen an en erwaltet worden und f r den andel mit
ndustrieg tern in estiert worden er indungen zur m-
mo ilien ranche seien auch orhanden die teilweise
nach ussland er racht wurden.

er taatsfonds 1 ala sia e elopment erhad
1MDB sollte dazu dienen Pro e te in ereichen wie n-
frastru tur ourismus und nergie zum utzen der a-
tion ala sia zu erm glichen.
ie - taatsanwaltschaft u erte folgenden orwurf:

Angestellte einer ameri anischen an sollen gemeinsam
mit einem mala sischen esch ftsmann illiarden aus
dem 1 -Fonds a gezweigt und da ei erantwortliche
estochen ha en. as eld soll unter anderem in Lu us-

immo ilien und die Produ tion eines oll wood-Films ge-
flossen sein.
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d.

Quelle:
https://www.deutschlandfun .de/geldwaesche-in-mala sia-der-
s andal-fonds.28 2.de.html dram:article_id 3 2649

Quelle: 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ a-razzia-harter-
schlag-gegen-geldwaescher-1.4338163

https://de.catholicnewsagency.com/story/londoner-luxus-immobilie-des-vatikans-sollte-durch-abriss-von-pfarrheim-ermoglicht-werden-5363
https://de.catholicnewsagency.com/story/londoner-luxus-immobilie-des-vatikans-sollte-durch-abriss-von-pfarrheim-ermoglicht-werden-5363
https://de.catholicnewsagency.com/story/londoner-luxus-immobilie-des-vatikans-sollte-durch-abriss-von-pfarrheim-ermoglicht-werden-5363
https://www.deutschlandfunk.de/geldwaesche-in-malaysia-der-skandal-fonds.2852.de.html?dram:article_id=372649
https://www.deutschlandfunk.de/geldwaesche-in-malaysia-der-skandal-fonds.2852.de.html?dram:article_id=372649
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bka-razzia-harter-schlag-gegen-geldwaescher-1.4338163
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bka-razzia-harter-schlag-gegen-geldwaescher-1.4338163
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Glossar 

AFCA ie 2019 eschlossene Anti Financial Crime Alliance AFCA ist eine gemeinsame
nitiati e eteiligter eh rden und nstitutionen des Pri atse tors. iese hat die
A sicht eine dauerhafte strategische Zusammenar eit im ereich der e mpfung
on eldw sche und errorismusfinanzierung zu eta lieren. e en dem oard
estehendaus ertreterndi erser eh rden F Aund aFin sowie erpflichteten

aus dem Pri atse tor esteht die AFCA aus regelm ig tagenden sowie zeitlich und
thematisch eingegrenzten Ar eitsgruppen.

 Auftretende Person ach 10 A s. 1 w ist ne en den aupt ertragsparteien auch die f r diese ggf.
auftretende Person nach a ga en des 11 A s. 4 und 12 A s. 1 2 w zu
identifizieren. ier eihandeltessichumdiePersondiegegen erdem erpflichteten
als auptansprechpartner f r die eweilige ertragspartei agiert. ofern es sich nicht
um ein rgan oder Pro uristen der esellschaft handelt ist die andlungs ollmacht
gegen er dem a ler nachzuweisen mittels opie der ollmacht .

 Egmont Group ie gmont- roup ist eine internationale rganisation die ein glo ales oopera-
tionsnetz f r F ereitstellt. ieses etz hat das Ziel eldw sche und errorismus-
finanzierung zu e mpfen. eit uli 2019 esteht es aus 164 einzelnen F darun-
ter alle F der - itgliedstaaten. ie gmont- roup ietet eine Pla orm auf der
die itglieder rfahrungen und ew hrte erfahren austauschen.

 FATF ie Financial Action as Force FA F ist das wichtigste internationale remium zur
e mpfung der eldw sche und der errorismusfinanzierung. ie ist ein ei der
C angesiedelter glo aler Zusammenschluss on 3 taaten und rganisationen

die on ihr entwic elten tandards sind international aner annt und werden in ge-
genseitigen aluierungen erpr ft.

 
 FIU em der - eldw scherichtlinie und weiterer internationaler erpflichtungen

sind indeneinzelnen taatensogenannteFinancial ntelligence nitseinzurichten. ie
Zentralstelle f r Finanztransa tionsuntersuchungen F ist eweils die nationale
Zentralstelle f r die ntgegennahme ammlung und Auswertung on eldungen

er erd chtige Finanztransa tionen die im Zusammenhang mit eldw sche
oder errorismusfinanzierung stehen nnten.

 Geld äsche eldw sche ist eine traftat nach 261 t . nter eldw sche ersteht man die
inschleusung riminellerwor ener erm genswerte inden legalenWirtschafts reis-
lauf unter erschleierung derwahren er unft. eldw schehat das Ziel illegal erlang
te erm genswerte demZugri der traf erfolgungs eh rden zu entziehen. em -
ter sollen im rge nis er l r are und legale erm genswerte zur erf gung stehen
die einen c schluss auf traftaten zulassen.

 Geld äsche eauftragter estimmte erpflichtete ha en einen eldw sche eauftragten auf F hrungse ene
sowie einen tell ertreter zu estellen. er eldw sche eauftragte ist f r die inhal-
tung der geldw scherechtlichen orschriften zust ndig die erantwortung der Lei-
tungse ene lei t hier on un er hrt. er eldw sche eauftragte ist der esch fts-
leitung unmittel ar nachgeordnet. Andere erpflichtete wiederum m ssen eine sol-
chePositionlediglichf rdie nternehmensgruppe eider uttergesellschafteinrich-
ten 9 A s. 1 r. 2 w .

 goAML ernst c der -gest tzten Aufga enwahrnehmung der F ist die on der ce of
nformation and Communications echnolog der ereinten ationen speziell f r
F s weltweit entwic elte oftware goA L. iese greift auf international erein arte
chnittstellen f r den atenaustausch zur c und erm glicht medien ruchfreie
A l ufe und integrierte Anal sen.
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GwG esetz er das Aufsp ren on ewinnen aus schweren traftaten eldw sche-
  gesetz, GwG)

it dem w wurde die eldw schepr ention 1993 auf gesetzlicher asis geregelt.
as eldw schegesetz erpflichtet estimmte in eutschland t tige Wirtschafts-

a teure ei der Pr ention on eldw sche und errorismusfinanzierung a ti
mitzuwir en. eitdem wurde das w mehrfach erar eitet.

 egal  Compliance ie nitiati e wurde 2014 on thi - Legal- und Compliance- erantwortlichen der
 Initiative eal Estate f hrenden eratungsunternehmen aus der ewer eimmo ilien ranche gegr ndet

und hat a tuell 10 itglieder Angermann eal state P Pari as eal state
C Colliers Cushman Wa efield ngel l ers Commercial LL Patrizia
ales a ills on Poll Commercial . Ziel der nitiati e ist es hohe thi standards in
der mmo ilien ranche zu eta lieren sowie die gesetzge erischen Anforderungen
zu Compliance-rele anten hemen auf einem hohen tandard umzusetzen.
chwerpun t der nitiati e ist die msetzung der Anforderungen des eld-
w schegesetzes in die t gliche Pra is. ierzu ha en die itglieder einen einheit
lichen Frage ogen sowie einen flan ierenden w - nformationsfl er entwic elt um
dieerforderlichen nformationen eidenzu identifizierendenParteiena zufragen. a
ne en widmet sich die nitiati e ins esondere auch dem hema eldw sche-
isi omanagement f r welches eine uster- w isi oanal se ein onzept f r

interne icherungsma nahmen sowie eine isi omatri f r erdachtsmeldungen
erar eitet wurden.

 ationale isi oanal se eutschland ist gem den orga en der Financial Action as Force FA F so
wie nach Arti el der ierten - eldw scherichtlinie erpflichtet in regelm igen
A st nden eine ationale isi oanal se A zur e mpfung on eld-
w sche und errorismusfinanzierung durchzuf hren. ie A ist ein ern-
element des risi o asierten Aufsichtsansatzes und liefert den erpflichteten nach
dem eldw schegesetz w wichtige inweise zu l nder- produ t- und se tor-
spezifischen isi en f r deren eigenen Anal sen.
ie erste A hat das undesministerium der Finanzen F am 21. to er

2019 auf seiner omepage er entlicht.

 Organisierte riminalität ie on erhe lichem ewinn- oder achtstre en estimmte planm ige ege-
hung on traftaten die einzeln oder in ihrer esamtheit on erhe licher edeu-
tung sind. oraussetzung ist dass mehr als zwei eteiligte unter erwendung
gewer licher oder gesch fts hnlicher tru turen oder unter Anwendung on e-
walt oder anderer zur insch chterung geeigneter ittel oder unter influssnahme
auf Politi edien entliche erwaltung ustiz oder Wirtschaft auf l ngere
oder un estimmte auer ar eitsteilig zusammenwir en.

 ICS Am 1. eptem er 2019 hat die o al nstitution of Chartered ur e ors C einen
neuen erufsgrundsatz mit o ligatorische Anforderung f r C itglieder und on
der C regulierte Firmen eingef hrt https://www.rics.org/glo alassets/rics-

  we site/media/upholding-professional-standards/standards-of-conduct/countering-
  mone -laundering-1st-edition-german-rics.pdf .

ieser erufsgrundsatz enth lt a ga en zur ind mmung on estechung und
orruption eldw sche und errorismusfinanzierung und formuliert Anforderun-

gen an die erwachung der A ti it ten der eigenen rganisation. C itglieder
und on der C regulierte Firmen sollten auf A ti it ten innerhal und au erhal
hrer eigenen rganisation sowie ei esch ftspartnern und ritten achten und ent-
sprechende erfahren zur dentifizierung erwachung eldung und erhinde-
rung einf hren. amit ist die C ichtlinie f r itglieder er indlich und auch f r

https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/standards-of-conduct/countering-money-laundering-1st-edition-german-rics.pdf
https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/standards-of-conduct/countering-money-laundering-1st-edition-german-rics.pdf
https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/standards-of-conduct/countering-money-laundering-1st-edition-german-rics.pdf
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Nicht-Mitglieder eine nützliche Guidance für den Umgang mit Compliance und 
Geldwäsche Risiken. 

isi oanal se Die Verpflichteten m ssen die enigen isi en der eldw sche und der erroris-
musfinanzierung zu ermitteln und zu ewerten die f r esch fte estehen die
on ihnen etrie en werden. er mfang der isi oanal se richtet sich nach Art
und mfang der esch ftst tig eit der erpflichteten Anlagen 1 und 2 w .

 
 Supranationale ie supranationale isi o ewertung zum - innenmar t wird orgenommen
 isi oanal se um eine s stematische Anal se der mit den erhaltensweisen on traft tern

er undenen W/ F- isi en zu gew hrleisten. s wurden e toren mit insgesamt
40 Produ ten und ienstleistungen ermittelt ei denen eine ef hrdung durch
W/ F- isi en mit Auswir ungen auf den innenmar t esteht. Ziel ist es die
mst nde zu ermitteln unter denen die om e tor ange otenen ienstleis-

tungen und Produ te f r Zwec e der errorismusfinanzierung und der eldw sche
miss raucht werden nnten.

 Terrorismusfinanzierung errorismusfinanzierung ist die ereitstellung oder ammlung finanzieller
ittel mit der A sicht oder in enntnis dessen dass sie ganz oder teilweise

dazu erwendet werden oder erwendet werden sollen eine terroristische traftat
z. . nach 129a oder 89c des t zu egehen oder zu einer solchen at
anzustiften oder eihilfe zu leisten.
ei der errorismusfinanzierung werden oftmals legal erwor ene ittel zu illega-

len Zwec en eingesetzt. iese erd chtige ittel erwendung ist f r die nstitute
wesentlich schwieriger zu er ennen als eine au llige oder erd chtige ittel-
her unft im ahmen der eldw schepr ention.

 Transparenzregister egister zur rfassung und Zug nglichmachung on Anga en er den wirtschaft-
lich erechtigten. ier m ssen sich grunds tzlich s mtliche in eutschland an-
s ssige nternehmen sowie solche aus rittstaaten die in eutschland mmo ilien-
eigentum erwer en wollen registrieren 18 . w .

 erdachtsmeldung Liegen atsachen or die darauf hindeuten dass ein erm gensgegenstand der
mit einer esch fts eziehung einem a lergesch ft oder einer ransa tion im Zu
sammenhang steht aus einer stra aren andlung stammt die eine ortat
der eldw sche darstellen nnte ein esch fts orfall eine ransa tion oder
ein erm gensgegenstand im Zusammenhang mit errorismusfinanzierung steht
oder der ertragspartner seine gesetzliche itwir ungspflicht erweigert hat der
erpflichtete dies un erz glich der Zentralstelle f r Finanztransa tionsunter-

suchungen er das We ool oA L zu melden 43 . w .

 erpflichteter mtliche in 2 A s. 1 w aufgef hrten Parteien denen die Pflichten nach dem
w o liegen.

 ersteigerungen F r erichte die entliche ersteigerungen durchf hren gelten im ahmen der
Zwangs ersteigerung on rundst c en dentifizierungs- und eldepflichten so-
wie die Pflicht zur Zusammenar eit mit der Zentralstelle f r Finanztransa tions-
untersuchungen entsprechend soweit ransa tionen mit arzahlungen er min-
destens 10 get tigt werden 2 A s.3 w . ies gilt auch f r eh rden so-
wie rperschaften und Anstalten des entlichen echts die entliche er-
steigerungen durchf hren A s.4 w .
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ortaten Bei den Vortaten zur Geldwäsche muss es sich entweder um Verbrechen (Freiheits- 
strafe mindestens 1 ahr 12 t oder estimmte ergehen 261 A s. 1
t handeln. A gesehen om rogenhandel nnen or allem solche eli te
ortaten zur eldw sche sein die entweder andenm ig mindestens drei

Personen oder gewer sm ig egangen wurden. o ann eine wiederholte inter-
ziehung on eitr gen zur ozial ersicherung eine gewer sm ige etrugshand-
lung darstellen die damit ortat zur eldw sche ist.

 
 irtschaftlich er wirtschaftlich erechtigte ist ede nat rliche Person in deren igentum oder
  erechtigter unter deren ontrolle der ertragspartner letztlich steht 2 % oder auf deren

eranlassung eine ransa tion letztlich durchgef hrt oder eine esch fts eziehung
letztlich egr ndet wird 3 w .



Die Task Force des Arbeitskreises Compliance

An der rstellung der o umentationen eldw sche in der mmo ilienwirtschaft hat die as Force
des Ar eits reises Compliance des C unter der Leitung on Antonios Kotsis LL mitgewir t:

Jochen Bär nion Asset anagement olding A
  atharina Di mann C Pro e tmanagement .m. . . Co.

Antonios Kotsis ones Lang La alle
Jan Ockenfels ones Lang La alle
Michael Peters, P A Wirtschaftspr fungsgesellschaft

arsten Sch eig ofler Colliers nternational eutschland m
Dr. Henry Weiser, P A Wirtschaftspr fungsgesellschaft

rganisation:
    

Christin Gra o C
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n	 Wertemanagement-System
  http://www.icg-institut.de/wp-content/uploads/2019/01/Leitfaden_Wertemanagement_06-2018_low.pdf
 

n  Pflichtenheft zum Compliance-Management
  http://www.icg-institut.de/wp-content/uploads/2019/01/Pflichtenheft_2018_low.pdf
 

n  Auditierungs- und Zertifizierungsverfahren 
  http://www.icg-institut.de/zertifizierung/zertifizierung-faq/
 

n Online-Compliance Test 
  http://www.icg-institut.de/zertifizierung/self-assessment-compliance-management/

n Zeitgemäße Compliance
  http://www.icg-institut.de/wp-content/uploads/2019/12/Zeitgem%C3%A4%C3%9Fe-Compliance-161219.pdf

Das ICG unterstützt Sie zur Erreichung Ihrer Compliance-Ziele
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http://www.icg-institut.de/zertifizierung/zertifizierung-faq/  
http://www.icg-institut.de/zertifizierung/self-assessment-compliance-management/
http://www.icg-institut.de/wp-content/uploads/2019/12/Zeitgem%C3%A4%C3%9Fe-Compliance-161219.pdf
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